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Gesetz über den Datenschutz im 
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(Justizvollzugsdatenschutzgesetz –
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Erster Abschnitt: 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Aufgabe und Anwendungsbereich

(1) Aufgabe dieses Gesetzes ist es, bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Justizvollzug des Landes
die Persönlichkeitsrechte von Gefangenen und sonstigen
Betroffenen zu wahren, den Justizvollzugsbehörden die
effiziente Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen, die
Sicherheit und Ordnung der Anstalten zu gewährleisten
und einen Beitrag für die innere Sicherheit zu leisten.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für den Voll-
zug von gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehungen
in Justizvollzugsbehörden. Sie finden – mit Ausnahme
von § 5 Abs. 1 Nr. 5 und §§ 6 und 7 – entsprechende An-
wendung auf den Vollzug des Jugendarrestes.

(3) Bei dem Vollzug von Freiheitsentziehungen, die
nicht wegen des Verdachts oder des Nachweises einer
rechtswidrigen Tat angeordnet worden sind, finden § 11
Abs. 1 Nr. 3 sowie §§ 12 bis 14 keine Anwendung, wenn
unter Berücksichtigung der Art der Daten und der
Rechtsstellung der Gefangenen die Betroffenen ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung haben.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Die Begriffsbestimmungen in § 3 Landesdatenschutz-
gesetz gelten entsprechend.

(2) Erkennungsdienstliche Unterlagen sind die nach
Maßgabe des § 5 Abs. 1 Satz 2 erhobenen Daten mit
Bezug auf Gefangene. Sie sind vom Begriff der perso-
nenbezogenen Daten im Sinne dieses Gesetzes mit um-

fasst, sofern das Gesetz ihre Verarbeitung nicht aus-
drücklich ausschließt.

§ 3

Zulässigkeit der Datenverarbeitung

Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene Daten
verarbeiten, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift es erlaubt oder die Betroffenen eingewilligt
haben.

§ 4

Einwilligung

(1) Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ist nur wirksam, wenn sie auf der freien
Entscheidung der Betroffenen beruht. Sie bedarf der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände
eine andere Form angemessen ist. Die Betroffenen sind
über den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung zu beleh-
ren sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalls er-
forderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen einer Ver-
weigerung der Einwilligung hinzuweisen. Soll die Einwil-
ligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich er-
teilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.

(2) Bei beschränkt geschäftsfähigen Gefangenen bestimmt
sich die Einwilligungsfähigkeit nach der tatsächlichen
Einsichtsfähigkeit. Die Justizvollzugsbehörde kann nach
angemessener Belehrung von der Einwilligungsfähigkeit
der Gefangenen ausgehen, sofern nicht Tatsachen bekannt
sind, die eine Einsichtsfähigkeit ausschließen.

Zweiter Abschnitt: 

Erhebung von Daten

§ 5

Datenerhebung 

(1) Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene
Daten erheben, soweit deren Kenntnis für den ihr aufge-
gebenen Vollzug der Freiheitsentziehung erforderlich ist.
Als erkennungsdienstliche Maßnahmen zu diesem Zweck
sind mittels analoger oder digitaler Technik zulässig: 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,

4. Messungen und

5. die Erfassung biometrischer Daten des Körpers und
der Stimme.

(2) Personenbezogene Daten sind vorrangig bei den Be-
troffenen zu erheben. Werden sie auf Grund einer
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Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet,
oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für
die Gewährung von Rechtsvorteilen, so sind die Betrof-
fenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben
hinzuweisen. 

(3) Sofern es für die Aufgabenerfüllung der Justizvoll-
zugsbehörde erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Inte -
ressen der Betroffenen beeinträchtigt werden, kann die
Erhebung bei den Betroffenen auch ohne deren Kenntnis
sowie bei anderen Personen oder Stellen erfolgen. Er-
folgt die Erhebung bei einer nichtöffentlichen Stelle, so
ist diese auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ver-
pflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hin-
zuweisen.

(4) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dür-
fen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen
außerhalb der Justizvollzugsbehörde nur erhoben wer-
den, wenn sie für Hilfsmaßnahmen für Angehörige der
Gefangenen, die Behandlung von Gefangenen, die Sicher-
heit und Ordnung der Anstalt oder die Sicherung des
Vollzuges der Freiheitsentziehung erforderlich sind und
die Art der Erhebung nicht überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen beeinträchtigt. 

(5) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhe-
bung personenbezogener Daten werden die Betroffenen
unter Angabe dieser Daten unterrichtet, sofern sie nicht
bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt haben oder
der in Absatz 1 genannte Zweck dadurch nicht gefährdet
wird. Sind die Daten bei anderen Personen oder Stellen
erhoben worden, kann die Unterrichtung unterbleiben,
wenn

1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem
Wesen nach, namentlich wegen des überwiegenden
berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten
werden müssen oder

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen
der Betroffenen beeinträchtigt werden.

§ 6

Datenerhebung durch Videotechnik 

(1) Die Justizvollzugsbehörde kann das Anstaltsgelände
sowie das Innere des Anstaltsgebäudes offen mittels 
Videotechnik beobachten. Die Anfertigung von Auf-
zeichnungen hiervon sowie die Beobachtung der unmit-
telbaren Anstaltsumgebung ist zulässig, sofern dies zum
Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt, zur Verhinderung und Verfolgung von
Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt gefährdet wird, erforderlich ist.

(2) Die Beobachtung von Hafträumen mittels Videotech-
nik ist nur auf Anordnung der Anstaltsleitung und zur
Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben
von Gefangenen oder Dritten sowie zur Verhinderung
und Verfolgung von erheblichen Straftaten zulässig. Die
Anstaltsleitung kann allgemein anordnen, dass besonders
gesicherte Hafträume mittels Videotechnik zu beobach-
ten sind. Die Anfertigung von Videoaufzeichnungen ist
im Einzelfall zulässig. Sofern in Hafträumen eine Beob-
achtung über einen Zeitraum von aufeinanderfolgend
mehr als zwei Wochen erfolgt, bedarf sie der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde. 

(3) In hierfür besonders eingerichteten Hafträumen des
Justizvollzugskrankenhauses ist auf Anordnung eines
Arztes eine optische und akustische Beobachtung von
Gefangenen mittels Videotechnik zulässig, sofern zu -
reichende Anhaltspunkte für Fremd- oder Eigenverlet-
zungen vorliegen oder dies aus therapeutischen Gründen
angezeigt ist. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Die Überwachung mittels Videotechnik und die An-
fertigung von Videoaufzeichnungen dürfen auch durch-
geführt werden, wenn Personen, hinsichtlich derer die
Voraussetzungen der Datenerhebung nicht vorliegen, un-
vermeidbar betroffen werden. Für die Dauer der seelsor-
gerischen Betreuung ist die Überwachung auf Verlangen
des Seelsorgers auszusetzen. Die Videoüberwachung
und -aufzeichnung ist durch geeignete Hinweise erkenn-
bar zu machen, soweit nicht der Zweck der Maßnahme
dadurch vereitelt wird.

(5) Werden die durch Videotechnik erhobenen Daten 
einer bestimmten Person zugeordnet, so ist diese über 
eine weitere Verarbeitung zu benachrichtigen, soweit sie
nicht auf andere Weise Kenntnis von der weiteren Verar-
beitung erlangt oder die Unterrichtung einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Die Unterrichtung darf
unterbleiben, solange durch sie der Zweck der Maß -
nahme vereitelt oder soweit die Aufgabenerfüllung der
Vollzugsbehörde gefährdet würde.

§ 7

Datenerhebung durch 
Radio-Frequenz-Identifikation (RFID)

(1) Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Anstalt
oder zur Überwachung des Aufenthaltsortes von Gefan-
genen auf dem Anstaltsgelände kann die Justizvollzugs-
behörde Daten über den Aufenthaltsort und den Zeit-
punkt der Datenerhebung mittels RFID-Transponder
durch Empfangsgeräte automatisiert erheben. 

(2) Mit Einwilligung des Gefangenen kann ein RFID-
Transponder zur automatisierten Identifikation und Lo-
kalisierung so mit dessen Körper verbunden werden,
dass eine ordnungsgemäße Trennung nur durch die Jus -
tizvollzugsbehörde erfolgen kann. Von der Einwilligung
können die Rücknahme besonderer Sicherungsmaß -
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nahmen oder die Einteilung des Gefangenen zu einer in
bestimmten Bereichen auf dem Anstaltsgelände zu leis -
tenden Arbeit abhängig gemacht werden.

Dritter Abschnitt:

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung von Daten

§ 8

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speicherung
von Daten zu Vollzugszwecken

(1) Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene
Daten übermitteln, nutzen, verändern und speichern, so-
weit dies für den ihr aufgegebenen Vollzug der Freiheits -
entziehung erforderlich ist.

(2) Die erhobenen personenbezogenen Daten können zu
den Gefangenenpersonalakten genommen sowie elektro-
nisch in Dateien gespeichert werden. Erkennungsdienst-
liche Unterlagen können auch in kriminalpolizeilichen
Sammlungen verwahrt werden.

(3) Die Justizvollzugsbehörde kann anordnen, dass Ge-
fangene einen Lichtbildausweis mit sich führen.

(4) Sofern es aus Gründen der Sicherheit und Ordnung
der Anstalt oder zur Überwachung des Aufenthaltsortes
von Gefangenen in der Anstalt erforderlich ist, kann die
Justizvollzugsbehörde Ausweise mit einem RFID-Trans-
ponder ausstatten und anordnen, dass diese offen zu tra-
gen sind.

§ 9

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speicherung
von Daten zu vollzugsbegleitenden Zwecken 

(1) Eine Übermittlung, Nutzung, Veränderung und
Speicherung personenbezogener Daten zu vollzugs -
begleitenden Zwecken ist der Verarbeitung zu Voll-
zugszwecken gleichgestellt, soweit sie gerichtlichen
Verfahren sowie deren außergerichtlichen Bearbeitung,
der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefug-
nissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung
von Organisationsuntersuchungen für die verantwort -
liche Stelle dient.

(2) Das gilt auch für die Übermittlung, Nutzung, Verän-
derung und Speicherung zu Ausbildungs- und Prüfungs-
zwecken durch die verantwortliche Justizvollzugsbehör-
de und die Justizvollzugsschule sowie zu Zwecken wis-
senschaftlicher Forschung durch den Kriminologischen
Dienst Baden-Württemberg, soweit nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegen -
stehen. Sofern der Ausbildungs-, Prüfungs- oder For-
schungszweck es erlaubt und der Aufwand in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz -

zweck steht, sind die personenbezogenen Daten zu ano-
nymisieren. 

(3) Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene
Daten von Gefangenen mit Ausnahme der erkennungs-
dienstlichen Unterlagen an Mitglieder des Anstaltsbeira-
tes übermitteln, soweit dies für die Wahrnehmung der
gesetzlichen Aufgaben der Beiräte erforderlich ist. Die
Anstaltsleitung kann die Einsichtnahme von Akten zu-
lassen, soweit eine solche zur Aufgabenerfüllung uner-
lässlich ist; Gesundheitsakten und Krankenblätter dürfen
nur mit Einwilligung des Gefangenen eingesehen wer-
den. Die Regelung über das Datengeheimnis nach § 20
Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 10

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speicherung
von Daten zum Schutz der Allgemeinheit

(1) Die Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speiche-
rung personenbezogener Daten durch die Justizvollzugs-
behörde ist auch zulässig, soweit dies

1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht
oder von Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf
gerichtete Vorbereitungshandlungen

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes gerichtet sind,

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amts-
führung der Verfassungsorgane des Bundes oder
eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele
haben oder

c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden,

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit,

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
der Rechte einer anderen Person,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten
sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt gefährdet werden, 

5. zur Identifizierung, Fahndung oder Festnahme von
Gefangenen durch Vollstreckungs- und Strafverfol-
gungsbehörden in den Fällen, in denen ein Gefange-
ner entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis
außerhalb der Anstalt aufhält, oder

6. für ausländerrechtliche Maßnahmen

erforderlich ist.
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(2) Die Justizvollzugsbehörde darf den für die Eingabe
von Daten in das polizeiliche Informations- und Aus-
kunftssystem zuständigen Polizeidienststellen den Be-
ginn, die Unterbrechung und die Beendigung von Frei-
heitsentziehungen, die wegen des Verdachts oder des
Nachweises einer rechtswidrigen Tat von einem Richter
angeordnet worden sind, Verlegungen in eine andere
Jus tizvollzugsbehörde, die Gewährung von Lockerungen
des Vollzuges und Urlaub aus der Haft, die Entlassungs-
adresse sowie die zur Identifizierung der Gefangenen er-
forderlichen personenbezogenen Daten auch anlassunab-
hängig übermitteln.

§ 11

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speicherung
von Daten zu vollzugsunterstützenden Zwecken

(1) Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene
Da ten mit Ausnahme der erkennungsdienstlichen Un-
terlagen nutzen, verändern und speichern sowie an die
zuständigen öffentlichen Stellen sowie geeignete nicht -
öffentliche Stellen und Personen übermitteln, soweit
dies

1. für Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe,
Bewährungshilfe und Führungsaufsicht,

2. für Hilfsmaßnahmen für Angehörige der Gefangenen
oder

3. zur Vorbereitung und Durchführung sonstiger Maß-
nahmen, die die Fähigkeit der Gefangenen fördern, in
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu
führen, einschließlich der Entlassungsvorbereitung und
Nachsorge

erforderlich ist.

(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 finden auch auf die
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen An-
wendung, die erst nach der Haftentlassung zum Tragen
kommen und der Eingliederung der Gefangenen in ein
soziales und berufliches Umfeld dienen.

§ 12

Datenübermittlung zu vollzugsfremden Zwecken

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten mit Aus-
nahme der erkennungsdienstlichen Unterlagen durch die
Justizvollzugsbehörde an die zuständigen öffentlichen
Stellen ist auch zulässig, soweit dies für

1. Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen,

2. Entscheidungen in Gnadensachen,

3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,

4. sozialrechtliche Maßnahmen,

5. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Entlassung von Sol-
daten oder

6. die Durchführung der Besteuerung sowie die Geltend-
machung von sonstigen Forderungen von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts 

erforderlich ist.

(2) An die zuständige Meldebehörde darf die Justizvoll-
zugsbehörde die Aufnahme sowie die Entlassung von
Gefangenen sowie die zur Aufgabenerfüllung der Melde -
behörde erforderlichen Daten mitteilen. Die erforder -
lichen Personalpapiere dürfen übersandt werden.

(3) Eine Übermittlung zu den in Absatz 1 und 2 genann-
ten Zwecken ist auch zulässig, soweit sie der Sicherung
von eigenen Mitteilungs- und Meldepflichten der Gefan-
genen dient. In diesen Fällen können Gefangene die von
Amts wegen erfolgende Datenübermittlung durch den
Nachweis abwenden, dass sie ihrer Verpflichtung inner-
halb von vier Wochen nach Eintritt des mitteilungs- oder
meldepflichtigen Ereignisses nachgekommen sind oder
eine Verpflichtung aus anderen Gründen nicht oder nicht
mehr besteht. Hierüber sind die Gefangenen bei der Auf-
nahme in eine Justizvollzugsbehörde zu belehren.

§ 13 

Datenübermittlung zum Zwecke des 
Gläubiger- und Opferschutzes

(1) Öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen darf die
Justizvollzugsbehörde auf schriftlichen Antrag mitteilen,
ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann
ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres
bevorsteht, soweit

1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist oder

2. von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse
an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und der
Gefangene kein überwiegendes schutzwürdiges Inte -
resse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.

Bei Untersuchungsgefangenen besteht die Mitteilung in
der Angabe, ob sich eine Person in der Justizvollzugs-
behörde in Untersuchungshaft befindet. 

(2) Öffentlichen Stellen können darüber hinaus in der
Vergangenheit liegende Inhaftierungen und die Entlas-
sungsadresse von Gefangenen mitgeteilt werden, soweit
die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der
öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist.

(3) Dem Verletzten sowie dem sonst aus einer Straftat
Anspruchsberechtigten können über Absatz 1 hinaus auf
schriftlichen Antrag Auskünfte über die Entlassungs -
adresse und die Vermögensverhältnisse von rechtskräftig
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verurteilten Gefangenen erteilt werden, wenn die Ertei-
lung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen im Zusammenhang mit der Straftat erforderlich
ist.

(4) In Haft befindliche Gefangene werden vor der Mit-
teilung gehört, sofern nicht zu besorgen ist, dass dadurch
die Verfolgung des Interesses des Antragstellers vereitelt
oder wesentlich erschwert werden würde und eine Ab-
wägung ergibt, dass dieses Interesse des Antragstellers
das Interesse der Gefangenen an einer vorherigen An-
hörung überwiegt. Ist eine Anhörung unterblieben, wer-
den betroffene Gefangene über die Mitteilung der Justiz-
vollzugsbehörde nachträglich unterrichtet.

(5) Die Justizvollzugsbehörde darf den nach § 406d Abs. 2
StPO auskunftspflichtigen Stellen die für die Erteilung
von Auskünften an den Verletzten erforderlichen Daten
über die Vollziehung freiheitsentziehender Maßnahmen
sowie die Gewährung von Vollzugslockerungen und Ur-
laub übermitteln.

§ 14

Auskunft und Akteneinsicht für 
wissenschaftliche Zwecke

(1) Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaft-
liche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend.

(2) Die Befugnisse des Kriminologischen Dienstes
Baden-Württemberg nach § 9 Abs. 2 und § 26 Abs. 2
bleiben unberührt.

§ 15 

Besondere Übermittlungsbefugnisse 
bei Untersuchungsgefangenen

(1) Wird Untersuchungshaft vollzogen oder ist Unter -
suchungshaft als Überhaft notiert, darf die Justizvoll-
zugsbehörde personenbezogene Daten an den zuständi-
gen Richter übermitteln, soweit dies für die vom Richter
anzuordnenden Maßnahmen sowie für die sonstigen die
Untersuchungshaft betreffenden richterlichen Entschei-
dungen erforderlich ist. Soweit bis zur Erhebung der öf-
fentlichen Klage haftrichterliche Aufgaben oder Befug-
nisse an die Staatsanwaltschaft übertragen sind, ist auch
eine Übermittlung an diese Stelle zulässig.

(2) Die nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 sowie §§ 12 bis 14 zuläs -
sigen Übermittlungen unterbleiben, wenn unter Berück-
sichtigung der Art der Information und der Rechtsstel-
lung von Untersuchungsgefangenen die Betroffenen ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung haben. Durch die Übermittlung
darf nicht der Eindruck entstehen, dass an dem Gefange-
nen eine Strafe vollzogen wird.

§ 16

Besondere Übermittlungsbefugnisse 
bei jungen Gefangenen

(1) Über die §§ 8 bis 15 hinaus darf die Justizvollzugs-
behörde personenbezogene Daten mit Ausnahme der er-
kennungsdienstlichen Unterlagen an die in § 15 Abs. 2
bis 4 Jugendstrafvollzugsgesetz genannten Stellen und
Personen übermitteln, soweit eine Einwilligung erteilt 
(§ 4 Abs. 1 und 2) oder im Diagnoseverfahren die Erfor-
derlichkeit der der Datenübermittlung zu Grunde liegen-
den Maßnahme festgestellt wurde.

(2) Bei minderjährigen Gefangenen ist die Übermittlung
personenbezogener Daten mit Ausnahme der erken-
nungsdienstlichen Unterlagen an die Personensorgebe-
rechtigten zulässig, sofern sie das Kindeswohl nicht ge-
fährdet.

(3) Die sonstigen Befugnisse der Justizvollzugsbehörde
zur Datenverarbeitung bleiben unberührt.

§ 17

Überlassung von Akten

(1) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen von der
Justizvollzugsbehörde nur

1. anderen Justizvollzugsbehörden, 

2. den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen
Weisungen befugten Stellen, 

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten, 

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehör-
den,

5. den mit Gutachten über Gefangene beauftragten Stel-
len sowie 

6. den mit der Übernahme von Aufgaben des Vollzuges
beauftragten Stellen (§ 28)

überlassen werden, sofern dies für die Aufgabenerfül-
lung der genannten Stellen erforderlich ist. Die Überlas-
sung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand
erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht begeh-
renden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht aus-
reicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung an die für
Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Be-
währungshilfe und Führungsaufsicht zuständigen Stellen
sowie für die in die Entlassungsvorbereitung oder Nach-
sorge eingebundenen Stellen.

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach §§ 8 bis
12 und §§ 14 bis 16 übermittelt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 1455

7

mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die
Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht
berechtigte Interessen der Betroffenen oder Dritten an
deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine
Verarbeitung dieser Daten durch den Empfänger ist un-
zulässig.

(3) Für die elektronische Versendung einer Gesamtheit
von Dateien über einen Gefangenen (elektronische Akte)
gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. Die Art der Versen-
dung wird durch Verwaltungsvorschrift geregelt.

§ 18

Einschränkungen der Verarbeitung und 
Übermittlungsverantwortung

(1) Bei der Überwachung der Besuche, des Schriftwech-
sels, der Telekommunikation sowie des Paketverkehrs
bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur
für die in § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und § 12
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 aufgeführten Zwecke, zur Wahrung
der Sicherheit und Ordnung der Anstalt oder nach An-
hörung der Gefangenen für Zwecke der Behandlung ver-
arbeitet werden.

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten un-
terbleibt, soweit die in § 21 Abs. 2 sowie in § 22 Abs. 3
und 6 geregelten Einschränkungen oder besondere ge-
setzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt die Justizvollzugsbehörde. Erfolgt die Über-
mittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt
diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft die Justiz-
vollzugsbehörde nur, ob das Übermittlungsersuchen im
Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt und die Ab-
sätze 1 bis 3 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-
sigkeit der Übermittlung besteht.

§ 19

Zweckbindung

(1) Von der Justizvollzugsbehörde übermittelte personen-
bezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet
werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Der Empfänger darf die Daten für andere Zwecke nur
verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese Zwecke hätten
übermittelt werden dürfen und wenn im Falle einer Über-
mittlung an nichtöffentliche Stellen die übermittelnde Jus -
tizvollzugsbehörde zugestimmt hat. Die Justizvollzugs-
behörde hat nichtöffentliche Empfänger auf die Zweck-
bindung nach Satz 1 und die Geltung des Datengeheim-
nisses (§ 20 Abs. 1) hinzuweisen.

(2) Personenbezogene Daten, die nach § 4 Abs. 5 über
Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden
sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszweckes

sowie für die in § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und § 11 Abs. 1
geregelten Zwecke verarbeitet werden.

Vierter Abschnitt:

Schutzmaßnahmen und Rechte der Betroffenen

§ 20

Datengeheimnis und Schutz der Daten 
in Akten und Dateien

(1) Den bei Justizvollzugsbehörden beschäftigten Per -
sonen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
zu verarbeiten oder sonst zu verwenden (Datengeheim-
nis). Personen, die keine Amtsträger sind, sind bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit nach dem Verpflichtungsge-
setz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547 in der je-
weils geltenden Fassung) auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Be-
endigung der Tätigkeit fort.

(2) Alle im Justizvollzug Tätigen dürfen sich von per -
sonenbezogenen Daten Kenntnis verschaffen, soweit
dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder
für die zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung gebotenen
Zusammenarbeit aller Vollzugsbediensteten erforderlich
ist.

(3) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten
sind durch die erforderlichen technischen und organi -
satorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und
unbefugten Gebrauch zu schützen. Erforderlich sind
Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck
steht. Zur Wahrung des Datengeheimnisses innerhalb 
einer Justizvollzugsbehörde sind technische Maßnahmen
nur erforderlich, wenn durch organisatorische Maß -
nahmen die Rechte der Betroffenen nicht ausreichend ge-
schützt werden können. Im Übrigen gilt für die Art und
den Umfang der Schutzvorkehrungen § 9 Abs. 3 und 5
Landesdatenschutzgesetz. Das Justizministerium wird er-
mächtigt, die Maßnahmen durch Verordnung fortzu-
schreiben.

(4) Die Justizvollzugsbehörden führen ein Verzeichnis der
automatisierten Verfahren, mit Ausnahme der zu allge-
meinen Verwaltungszwecken dienenden Verfahren, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden (Ver-
fahrensverzeichnis). Das Verfahrensverzeichnis kann von
einer Stelle für die Justizvollzugsbehörden zusammenge-
fasst dargestellt werden. Einzutragen sind:

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2. die Bezeichnung des Verfahrens,

3. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen
und der Art der gespeicherten Daten, 

4. die zugriffsberechtigten Personengruppen,
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5. Regelfristen für die Löschung der Daten,

6. eine allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hard-
ware, der Vernetzung und der Software und 

7. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor-
läufig zu beurteilen, ob die technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Datenverarbeitung angemessen sind.

§ 21

Schutz besonderer Daten

(1) Personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher
Untersuchungen erhoben worden sind sowie die freiwil-
lig offenbarten Angaben zum religiösen oder weltan-
schaulichen Bekenntnis eines Gefangenen dürfen in der
Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Ge-
sundheitsakten und Krankenblätter sind getrennt von an-
deren Unterlagen zu führen und besonders zu sichern.
Andere personenbezogene Daten über den Gefangenen
dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht
werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben
in der Anstalt erforderlich ist; § 18 Abs. 1 und 2 sowie 
§ 19 Abs. 2 bleiben unberührt.

(2) Personenbezogene Daten, die durch die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2 und 5 StGB genannten Personen oder den seel -
sorgerischen Dienst erhoben oder diesen sonst bekannt
geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Justiz-
vollzugsbehörde der Schweigepflicht. Die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2 und 5 StGB genannten Personen haben sich ge-
genüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit dies
zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Anstalt
oder für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter
erforderlich ist oder die Tatsachen sonst für die Auf -
gabenerfüllung der Justizvollzugsbehörde erforderlich
sind. Die Angehörigen der anderen Fachdienste im Jus -
tizvollzug mit Ausnahme des seelsorgerischen Dienstes
sowie alle anderen Vollzugsbediensteten haben sich ge-
genüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, sofern dies für
den Vollzug der Freiheitsentziehung dienlich ist. Sons -
tige Offenbarungspflichten und -befugnisse bleiben un-
berührt. Der Gefangene ist bei Eintritt in die Justizvoll-
zugsbehörde über die nach Satz 2 und 3 bestehenden Of-
fenbarungspflichten zu unterrichten.

(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 offenbarten Daten dürfen
nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur
unter denselben Voraussetzungen verarbeitet werden,
unter denen die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 StGB ge-
nannten Personen selbst hierzu befugt wären. Der An-
staltsleiter kann unter diesen Voraussetzungen die unmit-
telbare Offenbarung gegenüber bestimmten Anstaltsbe-
diensteten oder der Vollzugskonferenz allgemein zulas-
sen. Medizinische Warnhinweise, die keinen Rückschluss
auf konkrete Erkrankungen zulassen, sind in Akten und
Dateien zulässig, soweit dies zur Abwehr von Gefahren

für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erfor-
derlich ist.

(4) Sofern Angehörige von Fachdiensten außerhalb des
Vollzuges mit der Untersuchung, Behandlung oder Be-
treuung eines Gefangenen beauftragt werden, gilt Absatz 2
mit der Maßgabe entsprechend, dass die beauftragte Per-
son auch zur Unterrichtung des entsprechenden Fach-
dienstes in der Justizvollzugsbehörde befugt ist.

§ 22

Löschung, Anonymisierung, Sperrung 
und Berichtigung

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen
Daten von Gefangenen und ihnen zuordenbaren Dritten
sind fünf Jahre nach der Entlassung oder Verlegung der
Gefangenen in eine andere Anstalt zu löschen oder so zu
anonymisieren, dass die Daten nicht mehr einer be-
stimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden
können. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist für die Gefangenenpersonalakte Angaben über
Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, Ge-
burtsort, Eintritts- und Austrittsdatum, die nach Verle-
gung zuständige Justizvollzugsbehörde sowie aktenbe-
zogene Vermerke ausgenommen werden, die für das
Auffinden und die weitere Verwendung der Gefangenen-
personalakte erforderlich sind. In Dateien gespeicherte
personenbezogene Daten von Dritten ohne Bezug zu Ge-
fangenen sind drei Jahre nach ihrer Erhebung zu löschen
oder nach Satz 1 zu anonymisieren.

(2) Video-Aufzeichnungen und mittels RFID-Technik
erhobene personenbezogene Daten sind vier Wochen
nach ihrer Erhebung zu löschen, sofern nicht ihre fort-
dauernde Speicherung oder Aufbewahrung im Einzel-
fall zur Aufklärung oder Verfolgung der dokumentier-
ten Vor komm nisse erforderlich ist. Sie sind unverzüg-
lich zu löschen, wenn überwiegende schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen einer weiteren Speicherung
entgegenstehen.

(3) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ab-
lauf von fünf Jahren seit der Entlassung der Gefangenen
nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Durchführung von Evaluations- oder For-
schungsvorhaben,

3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Voll-
zug einer Freiheitsentziehung oder

5. zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit einer An-
stalt

erforderlich ist. 
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Diese Verwendungsbeschränkungen enden, wenn Ge-
fangene erneut aufgenommen werden oder die Betroffe-
nen eingewilligt haben.

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 3
gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden:

1. bei Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und
Krankenblätter 20 Jahre,

2. bei Gefangenenbüchern 30 Jahre.

Dies gilt nicht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die in Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforderlich
ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das
Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden Kalender-
jahr.

(5) Vor einer Löschung von Daten oder einer Vernich-
tung von Akten sind diese gemäß § 3 Landesarchivgesetz
dem Landesarchiv zur Übernahme anzubieten.

(6) Für die Berichtigung, Löschung und Sperrung perso-
nenbezogener Daten gelten im Übrigen §§ 22 bis 24 Lan-
desdatenschutzgesetz entsprechend.

§ 23 

Auskunft an Betroffene, Akteneinsicht

(1) Betroffene erhalten über die zu ihrer Person ge -
speicherten Daten sowie deren Herkunft und Verarbei-
tungszweck nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 Landesdaten-
schutzgesetz Auskunft, sofern nicht überwiegende Inte -
ressen der Anstalt oder die Schutzbedürftigkeit der Infor-
mationsquelle entgegenstehen. Soweit eine Auskunft für
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Betroffe-
nen nicht ausreicht und sie auf die Einsichtnahme an -
gewiesen sind, erhalten sie Akteneinsicht; im Übrigen gilt
§ 21 Abs. 3 bis 6 Landesdatenschutzgesetz entsprechend.

(2) Die Auskunft und die Gewährung von Akteneinsicht
können versagt werden, wenn sie den Zweck der Unter-
suchungshaft gefährden.

(3) Weitergehende Auskunftsrechte nach allgemeinen
Gesetzen finden für den Bereich des Justizvollzuges 
keine Anwendung.

§ 24

Unabdingbare Rechte der Betroffenen

Die Rechte nach § 22 auf Löschung, Anonymisierung,
Sperrung und Berichtigung, nach § 23 auf Auskunft
und Akteneinsicht sowie nach § 29 in Verbindung mit 
§ 27 Landesdatenschutzgesetz auf Anrufung des Lan -
des beauftragten für den Datenschutz können nicht
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt
werden.

Fünfter Abschnitt: 

Besondere Bestimmungen

§ 25

Anstaltsübergreifende Datenverarbeitung

(1) Die Justizvollzugsbehörde darf personenbezogene Da -
ten von in anderen Anstalten des Landes inhaftierten Ge-
fangenen verarbeiten, soweit diese 

1. zur anstaltsübergreifenden Steuerung der Belegung,
ins besondere für Überstellungen und Verlegungen
oder

2. für die Erstellung von Kriminalprognosen über Gefan-
gene erforderlich sind.

(2) Die Befugnisse zur anstaltsübergreifenden Datenver-
arbeitung bestehen auch, sofern zureichende tat sächliche
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt durch anstaltsübergreifende Kontakte
oder Strukturen dieser Gefangenen in besonderem Maße
gefährdet ist. Aus diesen Gründen darf die Justizvoll-
zugsbehörde auch personenbezogene Daten mit Aus -
nahme erkennungsdienstlicher Unterlagen von Dritten
verarbeiten, soweit zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass diese in Kommunikations-
strukturen der Gefangenen eingebunden sind. 

(3) Sofern die Aufsichtsbehörde Aufgaben der Justiz-
vollzugsbehörden selbst wahrnimmt oder Stellen in-
nerhalb des Justizvollzugs des Landes mit der Wahr-
nehmung anstaltsübergreifender vollzuglicher Aufga-
ben beauftragt, stehen der Aufsichtsbehörde sowie den
von ihr beauftragten Stellen die Befugnisse zur Verar-
beitung personenbezogener Daten nach diesem Gesetz
zu.

(4) Bestehen auf Grund einer entsprechenden Verein -
barung Vollzugsgemeinschaften mit anderen Ländern,
ist die Übermittlung personenbezogener Daten direkt an
die beteiligten Justizvollzugsbehörden sowie deren Auf-
sichtsbehörde zulässig, soweit dies für die vereinbarte
länderübergreifende Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Näheres regelt eine Verwaltungsvorschrift.

§ 26

Automatisierte Übermittlungs- und Abrufverfahren

(1) Für die Übermittlung und den Abruf personenbe -
zogener Daten dürfen automatisierte Verfahren einge-
richtet werden, soweit dies unter Berücksichtigung der
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Auf-
gaben der beteiligten Stellen angemessen ist.

(2) Am automatisierten Abrufverfahren können neben
bestimmten Bediensteten der Justizvollzugsbehörden
sowie der Aufsichtsbehörde beteiligt werden:
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1. der Kriminologische Dienst Baden-Württemberg,

2. die Vollstreckungsbehörden sowie deren Aufsichts-
behörden,

3. die Jugendrichter als Vollstreckungsleiter und

4. die Strafvollstreckungskammern bei den Landgerich-
ten.

Darüber hinaus automatisiert erfolgen kann die Über-
mittlung personenbezogener Daten nach § 10 Abs. 2. Das
Justizministerium wird ermächtigt, durch Verordnung
weitere Beteiligte an automatisierten Übermittlungs- und
Abrufverfahren zu benennen.

(3) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass
die Zulässigkeit des Übermittlungs- oder Abrufverfah-
rens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schrift-
lich festzulegen:

1. den Anlass und Zweck des Verfahrens,

2. die Empfänger der Übermittlung,

3. die Art der abzurufenden oder zu übermittelnden
Daten und

4. die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen.

Die speichernde Stelle hat insbesondere durch Zuweisung
von beschränkten Abrufrechten sicherzustellen, dass nur
die zur Aufgabenerfüllung des Empfängers erforderlichen
Daten übermittelt werden können. Die erforderlichen
Festlegungen können auch durch die Aufsichtsbehörde
mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegenden Stellen
des Landes getroffen werden. 

(4) Die Zulässigkeit einzelner Übermittlungen und Abrufe
beurteilt sich nach den für die Erhebung und Übermitt-
lung geltenden Vorschriften. Die Verantwortung für die
Zu lässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Empfänger.
Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit des Abrufs
nur, wenn dazu ein besonderer Anlass besteht. Die spei-
chernde Stelle hat zu gewährleisten, dass der Abruf perso-
nenbezogener Daten durch geeignete Stichprobenverfah-
ren festgestellt und überprüft werden kann.

§ 27

Datenverarbeitung im Auftrag

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezo -
gene Daten durch andere Personen oder Stellen im Auf-
trag verarbeiten lassen. Dies gilt auch für Prüfungs- oder
Wartungsarbeiten und vergleichbare Hilfstätigkeiten ein -
schließlich der Fernwartung, über deren Durchführung
neben der verantwortlichen Stelle auch die Aufsichts-
behörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegen-
den Stellen entscheiden kann.

(2) Soweit zur Auftragserfüllung erforderlich, darf der
Auftragnehmer auf personenbezogene Daten zugreifen.

Die Justizvollzugsbehörden bleiben für die Einhaltung
der Vorschriften dieses Gesetzes verantwortlich. Die den
Betroffenen zustehenden Rechte sind den Justizvollzugs-
behörden gegenüber geltend zu machen.

(3) Für das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer gilt § 7 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz ent-
sprechend.

(4) Ist der Auftragnehmer eine Stelle innerhalb des Jus -
tizvollzuges, finden für die Datenschutzkontrolle und die
Aufsicht §§ 20 und 29 entsprechende Anwendung. An-
dernfalls gilt § 7 Abs. 3 und 4 Landesdatenschutzgesetz
entsprechend.

§ 28

Datenverarbeitung bei Übertragung 
von Vollzugsaufgaben

(1) Werden Aufgaben des Vollzuges ganz oder teilweise
an öffentliche oder nichtöffentliche Stellen oder Per -
sonen zur Erledigung übertragen, dürfen die für die Auf-
gabenwahrnehmung erforderlichen personenbezogenen
Daten an diese übermittelt werden. Soweit erforderlich,
dürfen ihnen Dateien und Akten zur Aufgabenerfüllung
überlassen werden.

(2) Die Aufgaben sind von der Justizvollzugsbehörde
oder der Aufsichtsbehörde mit Wirkung für die Justiz-
vollzugsbehörde an einen sorgfältig auszuwählenden
Auftragnehmer zu übertragen. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, ob der Auftragnehmer ausreichend Gewähr
dafür bietet, dass er die für eine datenschutzgerechte Da-
tenverarbeitung erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu treffen in der Lage ist. Der
Auftrag ist schriftlich zu erteilen und hat Angaben zu
Gegenstand und Umfang der erforderlichen Datenüber-
lassung sowie das Erfordernis der Verpflichtung des ein-
zusetzenden Personals nach dem Verpflichtungsgesetz
zu enthalten. Der Auftraggeber hat sich das Recht vor -
zubehalten, die Einhaltung datenschutzrechtlicher Maß-
nahmen zu überprüfen.

(3) Soweit die übertragenen Vollzugsaufgaben innerhalb
von Justizvollzugsbehörden geleistet werden, finden die
für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten-
den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Anwen-
dung (§ 1 Abs. 2 Satz 1).

Sechster Abschnitt: 

Kontroll- und Schlussvorschriften

§ 29

Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes

Die Regelung des Landesdatenschutzgesetzes im Hin-
blick auf den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
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(§ 10) gilt entsprechend. Die Regelungen im Hinblick
auf den Schadensersatz (§ 25), die Straf- und Bußgeld-
vorschriften (§§ 40, 41) sowie die Bestimmungen über
die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz (§§ 27 bis 30) bleiben unberührt.

§ 30

Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2
Abs. 1 (Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit)
und Artikel 10 Abs. 1 (Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.

§ 31

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2007 in Kraft.
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